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First to File (Anmelderprinzip) StandardWelt
§ 6 PatG = A 60 EPÜ [Das Recht an der Erfindung]

Das Recht auf das Patent hat der Erfinder oder sein Rechtsnachfolger. Haben 
mehrere gemeinsam eine Erfindung gemacht, so steht ihnen das Recht auf das 
Patent gemeinschaftlich zu. 
Haben mehrere die Erfindung unabhängig voneinander gemacht, so steht das 
Recht dem zu, der die Erfindung   z u e r s t   beim Patentamt angemeldet hat.

§ 3 I PatG = A 54 EPÜ [Neuheit, …]

(1) Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört.    
Der Stand der Technik umfaßt alle Kenntnisse, die vor dem für den Zeitrang der 
Anmeldung maßgeblichen Tag durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, 
durch Benutzung oder in sonstiger Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
worden sind.

Erfindung möglichst schnell beim Patentamt anmelden
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First to Invent (Erfinderprinzip) nur USA

§ 102 (g) [Das Recht an der Erfindung]

Ein Interference Verfahren bestimmt, wer der Erfinder ist.

§ 102 (a) [Neuheit, …]

Der Stand der Technik wird nach dem Tag der Erfindung bestimmt.
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Neuheit (Interference Verfahren)

Der Erfinder, der als Erster die Erfindung gemacht hat (first–to-conceive) aber als letzter in die 
Praxis umgesetzt hat (reduced to practice) wird Vorrang haben, wenn er bei der Umsetzung in 
die Praxis gebührende Sorgfalt (diligence) vor dem Erfindungsdatum eines zweiten Erfinders 
nachweisen kann.

Kein Patent für Erfindung, wenn ein anderer  Erfinder eine früheres Erfindungsdatum in den 
USA hat, ohne dass es durch darauffolgende Unterdrückung, Verheimlichung der Erfindung 
fallengelassen / aufgegeben wurde. 

Für die Feststellung der Priorität werden 

Erfindungsdatum (date of conception) und 

der Zeitrang der Umsetzung in die Praxis (reduction to practice) berücksichtigt.

Reduction to practice (rtp)

- Die Erkenntnis, dass ein Erzeugnis = Modell für den Zweck, für den er bestimmt war, funktioniert,           
- ⇒ Einreichen einer Patentanmeldung.

Diligence (d)

- erfordert eine durchgängige Arbeit an der Erfindung, nicht nur von Zeit zu Zeit            
- sofern Einreichen einer Patentanmeldung rtp war, kann d auch Einschaltung von Patentanwalt sein 
– die durchgängige Arbeit an Erfindung muss vor Beginn der Erfindung des 2ten Erfinders beginnen 
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Patentierbarkeit in den USA
- Utility (Nützlichkeit, Patentfähigkeit)
- Novelty (neuheit)
- Obviousness (Erfinderische Tätigkeit)
- Written description ( Beschreibung)
- Enablement (Ausführbarkeit)
- Best mode (meist bevorzugte Ausführungsform)
- Definite claims (verständliche Ansprüche) 
§ 101 Utility
- Verfahren, einschliesslich neue Verwendung
- Maschine, Handgemachtes, Zusammensetzung von Sachen
- deren Verbesserungen, sofern neu und nützlich 

US Supreme court (Diamond v Chakrabarty 1980)                              
modifizierter Mikroorganismus ist manufacture, composition of matter       
„Anything under the sun that is made by man“

Court of Appeal for the Federal Circuit (State Street v Signature 1998 
Geschäftmethoden sind patentfähig
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Neuheit
Ein Patent wird auf eine Erfindung erteilt es sei denn 

* absolute Schutzhinderungsgründe

- B. spezielle Sachverhalte haben vor dem Anmeldetag stattgefunden § 102 (b)(d)*           
Vorpatentierung, Beschreibung, Verkauf, Benutzung > 1 Jahr vor der Anmeldung. 

- C. die Erfindung ist fallengelassen worden § 102 (c)

- die Erfindung wurde nicht vom Erfinder selbst erfunden § 102 (f).

- A. spezielle Sachverhalte haben vor der Erfindung stattgefunden § 102 (a) .. , 
Vorbeschreibung, Vorpatentierung weltweit,  vorbenutzt oder vorbekannt in den USA,  

ggf nachweisen, dass die Erfindung vorher erfolgte.
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Erfinderische Tätigkeit
Obviousness § 103
Ein Patent kann nicht erhalten werden für eine Erfindung, die nicht identisch offenbart oder 
beschrieben ist, sofern die Unterschiede der zu patentierenden  Merkmale und des Standes der 
Technik so sind, das der Gegenstand insgesamt wie er zur Zeit des Erfindens erstellt worden ist 
für den Fachmann auf diesem Gebiete naheliegend gewesen sind

Beweisanzeichen:

- Wirtschaftlicher Erfolg                                        
- Nachahmung                                                     
- Lob von Experten, Skepsis der Industrie                        
- Bedarf, Erfolglosigkeit Dritter                                

durch Einreichung von Declaration / Affidavit der Erfinder

Frage: 

- Wäre es offensichtlich gewesen, den Inhalt des ersten Dokuments mit den Infos des zweiten 
Dokuments zu verbinden (obvious to combine)

- Wäre es offensichtlich, den Inhalt des Dokuments so zu modifizieren, das man die beanspruchte 
Ausführungsform herstellen kann. (obvious to try)

- Es muss Motivation geben, Dokumente mit angemessenen Erfolgsaussichten zu verbinden.
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Best mode

Best Mode – beste Ausführungsweise
Es muß nach § 112 in der Anmeldung die beste Ausführungsweise offenbart 
werden, die dem Erfinder zum Zeitpunkt der Einreichung der Patentanmeldung 
bekannt war. Es soll verhindert werden, das der Erfinder eine besonders 
bekannte Ausführungsform verschweigt. (unrechtmäßiges Verhalten)

Es wird geprüft, ob
dem Erfinder zur Zeit der Anmeldung ein Best Mode bekannt gewesen ist 
(subjektiv)
oder er eine solche im Sinn hatte, die er im Vergleich zu den anderen 
besonders vorzog und 
ob er diese Ausführungsweise in der Anmeldung beschrieben hat. 



(c) PA Dr. Sieckmann Copat 10

EULAW®

COPAT®

EUPAT® 

EULAW®

COPAT®

EUPAT® 

Anmeldestrategien (Provisional)
Provisorische Patentanmeldung 
(provisional)
- Keine Sachprüfung, kein IDS,
- keine Beanspruchung einer Priorität
- Einreichung auch in nicht-englischer 
Sprache
- bei Beanspruchng der Prio aber  begl.        
englische Übersetzung
Provisorische Patentanmeldung 
(Bestandteile)
- Titel der Erfindung                                  
- Beschreibung, ggf. Zeichnungen            
- Name, Anschrift  Erfinder,                       
- Erklärung, dass Provisorische PA  
beantragt wird (Antrag)                             
- ggf Vertreter
- Gebühr : 200 US-$
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Zeichnungen beim US-PTO (I)
Figuren
- Wird bei Formalprüfung überprüft, für Early Publication (US- ..A) 
- Fotos s/w nur akzeptiert, wenn einziges Mittel zur Darstellung 
- farbige Zeichnung nur wenn einziges Mittel zur Darstellung     
- dito Farbfotos
- spätestens mit Patenterteilung formal drawings erforderlich

P 0956 314 B
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Zeichnungen beim US-PTO (II)
Metall

Transparent-Material

Faser, Leder, Packmat.

Holz

Kork

Gummi / Isolation (Schnitt)

Klebstoff

Stoff / Gewebe

Kunstharz/Plast (Schnitt)

(Hitze / Kälte) Isolierung

Draht / Netz

Flüssigkeit

Schaumstoff (Schnitt) 

Sand, o.ä. (Schnitt)

lose                 verdichtet

Feuerfestes Material

Elektrische Isolierung (Aufsicht)

Beton

Kleine    Große Oberfläche

Draufsicht Schnitt

Gelb / Gold
Blau Grün

Violett/ 
Purpur Orange Rot /Rosa Braun Schwarz Grau / Silber
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Zeichnungen beim US-PTO (III)
Teer / Pech Erde

Papier

Käse

Fluide

Halbleiter

Halbleiter

Menschl. Vene

Biochemikalien

Schaum Kunstharz

Synth. Schaumstoff

Beispiel

Menschl. Ohr

Ohrring, Metall

Treibpulver

Kohle

Punktierung

Chemische  Lösung

Punktierung Metall (Schraffur)

Magnetspule

Unwichtige Komponente ~0,2mm

Nicht beansprucht ~0,2 mm

Bewegungsablauf ~0,2 mm

Shading Lines ///    
transpatent, Glanz  ~0,1 mm

Reibungsfläche

Packseil
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Anmeldestrategien (PCT-Anmeldung)

Nationale Patentanmeldung (Bestandteile)
- Kopie der internationalen Anmeldung                            
- Änderungen nach Art 19 PCT, Übersetzung  
- Zustelladresse USA, Vertreter

                      

- Amtliche Gebühr : mind. 1040 US-$
- Übersetzung der Anmeldung
- Übersetzung der Anlagen des IPER
- Übersetzung der Erklärung
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Small entity status
nur 50% der Amtsgebühren
-- Privatperson,                                 
- Non-profit Organisation,                 
- Unternehmen (< 500 Mitarbeiter)
-- für jede Anmeldung separat bean-
tragen „I claim small entity status“
-- Änderungen im Status unaufge-
fordert mitteilen.
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Anmeldestrategien
Anmeldemöglichkeiten in den USA:

- Provisorische Patentanmeldung (provisional)
- US-Patentanmeldung
- US-nationale Phase einer PCT-Anmeldung

Nach der Patenterteilung

- Reissue
- Reexamination

Nach der Anmeldung

- Teilung der Anmeldung (Continuation)
- Neuanmeldung mit Ergänzung (Continuation in part) „CIP“
- Request for Continued Examination (RCE), teure Weiterbehandlung nach Final Action
- Ausscheidung (Divisional)
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Statistik 2004 Patentanmeldungen / Patente
456.583 technische Anmeldungen, davon 
353.319 Patentanm., 102.268 Provisionals, Rest Reissue                            
[11.904 aus DE  (2,6 %)]                                        
169.296 Patente erteilt, 343 Reissue-patente                                                         
[11.623 aus DE  (6,7 %)]  JP: 22.8%  TW: 4,3% 
US-Patent 7,000,000 O'Brien February 14, 2006

Dauer bis zur Erteilung 28 Mon. (steigend) 

Garantie:
Erstbescheid: nach 14 Monaten, 
Anmeldung / Nationale Phase                                     
Bescheid: 4 Mon. nach Eingabe,                                  
Patentveröffentlichung 4 Mon. nach                              
Entrichtung der Gebühr, sonst                                   
Patentverlängerung um diese Tage

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000

Su Anm. Patentanm. Patente
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Continuation Verfahren (Teilung)
Vorr. Stammanmeldung muss noch existieren

Continuation verfolgt Merkmale Ansprüche weiter, die Prüfer nicht zulässt,                     
neue Akte 

- Neue Declaration
- Neues Assignment
- Hinweis auf Stammanmeldung in der Beschreibungseinleitung
- Gebühren
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Continuation In Part Verfahren
Voraussetzung: Stammanmeldung muss noch existieren

C.i.P ist wenigstens ein Merkmal hinzugefügt worden,            
neue Akte 

- Neue Declaration
- Neues Assignment
- Hinweis auf Stammanmeldung in der Beschreibungseinleitung
- Gebühren
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RCE Verfahren (seit 1999, Alternative zu Continuation)

Vorr. Stammanmeldung muss noch existieren

- Anmeldeverfahren wird nach Final Action weitergeführt, k e i n e neue Akte 

- Bescheid erwidern

- Gebühren: 790 US-$

Anwendungsfälle:

- Einfügung von Änderungen nach der Final Action

- Einführung von IDS Dokumenten, die vorher nicht eingereicht werden konnten

- Änderungen, die nach dem Erteilungsbeschluss nicht vermerkt wurden 
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US-Anmeldeunterlagen

Titel (maximal 500 Worte)
Querverweise auf andere Anmeldungen (Prio, CIP, Continuation)
Technischer Hintergrund (Stand der Technik)
Zusammenfassung der Erfindung (Aufgabe, Lösung) 
ggf Kurzbeschreibung der Figuren
Ausführliche Beschreibung
Ansprüche
Zusammenfassung (max. 150 Worte)
Figuren
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Anmeldeunterlagen (Declaration)
Der Erfinder sollte die eidesstattliche 
Erklärung im US-Anmeldeantrag 
verstehen. Das US-PTO bietet daher 
zweisprachige Anträge an.

Erklärung, der einzige Erfinder zu sein

Englischer Titel der Patentanmeldung
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Anmeldeunterlagen (Declaration, S. 2)

Prioritätsdaten der Anmeldung

ggf der provisorischen US-
Anmeldung

ggf der PCT -Anmeldung
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Anmeldeunterlagen (Declaration, S. 3)
Zustelladresse des US-Vertreters mit 
Telefon

Vollständige Anschrift(en)  des / der 
Erfinder
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Fehlende Unterschrift(en) Declaration
Wenn einer der Erfinder sich weigert zu unterzeichnen, oder auch nach 
Bemühungen nicht erreicht werden kann, dann kann die Anmeldung durch 
den / die verbleibenden Erfinder für sich und den nichtunterzeichnenden 
Erfinder vorgenommen werden (R 47 a)

Vorlage einer eidesstattlichen Versicherung, die Anmeldeunterlagen zu-
sammen mit Antrag dem nichtunterzeichnenden  Erfinder vorzulegen, 
Detaillierte Darlegung aller Fakten, die zeigen, das sich der Erfinder ge-
weigert hat. Die eidesstattliche Versicherung sollte durch die Person er-
folgen, die alle Fakten aus erster Hand kennt (wie, wann, wo).  

Wenn alle Erfinder sich weigern, zu unterzeichnen, oder auch nach Bemü-
hungen nicht erreicht werden können, dann kann die Anmeldung durch  
den Rechtsnachfolger* gemäß Übereignung oder einen sonstigen Eigen-
tumsinteressierten / als seinem Vertreter vorgenommen werden (R 47b).

Dann zusätzlich: Übertragungsvereinbarung mit Erfinder, Zustimmungser-
klärung des Erfinders, Nachweis eines hinreichenden Eigentumsinteresses 
(Legal memorandum).                                             
Zusammen mit Declaration, letzter Anschrift des Nichtunterzeichnenden, 
Zahlung einer Gebühr von 130 US-$ dito bei Nichtauffindbarkeit.
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Information disclosure statement (IDS) R 97 f
Pflicht dem US-PTO bekanntgewordenen StdT (Patente, Veröffentlichungen, andere 
Informationen) mitzuteilen. 
R 98 Form, R 97 Fristen Bei nicht-englischen Dokumenten Erläuterungen zur Relevanz, 
sonst englischsprachiges Equivalent.
Innerhalb von 3 Monaten seit Einreichung der US-Anmeldung oder vor Erlaß des Prüf-
bescheids (IDS) gebührenfrei oder Bestätigung, daß das Dokument in einem Bescheid / 
Recherchebericht eines Patentamts genannt worden ist oder daß kein Dokument in einem 
Bescheid / Recherchebericht eines Patentamt genannt worden ist. 

Bei später erhaltenen Informationen (supplemental IDS), wenn er vor / mit Bezahlung 
der Erteilungsgebühr eingereicht wird und die Bestätigung und Zahlung einer Gebühr 
erfolgt. 
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Informationen zu US-Patenten
http://www.uspto.gov/main/patents.htm
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Recherche US-Patentanmeldung 
http://portal.uspto.gov/external/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_CH/.cmd/ad/.ar/sa.getBib/.c/6_0_69/.ce/7_0_1ET/.p/5_0_18L/.d/0#
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Recherche US Patente (I)
http://portal.uspto.gov/external/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_CH/.cmd/ad/.ar/sa.getBib/.c/6_0_69/.ce/7_0_1ET/.p/5_0_18L/.d/0#

Braun GmbH

Shaver
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Recherche US Patente (II), Trefferliste
http://portal.uspto.gov/external/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_CH/.cmd/ad/.ar/sa.getBib/.c/6_0_69/.ce/7_0_1ET/.p/5_0_18L/.d/0#
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Recherche US Patente (III)
Rechercheergebnis  D512,530 (US-Design patent)
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Recherche US Patente (IV)              
Rechercheergebnis  US 6,889,437 B2, als html-Datei
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Akteneinsicht US Patentanmeldung (I)
http://portal.uspto.gov/external/portal/pair

09 381444
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Akteneinsicht US Patentanmeldung (II)
http://portal.uspto.gov/external/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_CH/.cmd/ad/.ar/sa.getBib/.c/6_0_69/.ce/7_0_1ET/.p/5_0_18L/.d/0#
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Akteneinsicht US Patentanmeldung (III)
http://portal.uspto.gov/external/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_CH/.cmd/ad/.ar/sa.getBib/.c/6_0_69/.ce/7_0_1ET/.p/5_0_18L/.d/0#
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Akteneinsicht US Patentanmeldung (IV)
http://portal.uspto.gov/external/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_CH/.cmd/ad/.ar/sa.getBib/.c/6_0_69/.ce/7_0_1ET/.p/5_0_18L/.d/0#
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Akteneinsicht US Patentanmeldung (V)
http://portal.uspto.gov/external/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_CH/.cmd/ad/.ar/sa.getBib/.c/6_0_69/.ce/7_0_1ET/.p/5_0_18L/.d/0#
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Akteneinsicht US Patentanmeldung (VI)
http://portal.uspto.gov/external/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_CH/.cmd/ad/.ar/sa.getBib/.c/6_0_69/.ce/7_0_1ET/.p/5_0_18L/.d/0#
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Ablauf des US-Erteilungsverfahren

Offenlegung
nach 18 Monaten
(Early publication)

Berufung
Court of Appeals

Klage
District Court DoC

Beschwerde
(appeal)

Fortführunganmeldung
(continuation in part)

Patentamt weist
Anmeldung zurück
(Final Rejection)

Nachgeord. Prüf-
ungsverfahren

(Reexamination)

Patentschrift
(letters patent)

Zahlung der
Erteilungsgebühr

Patentamt verfügt
Patenterteilung

(Allowance)

Anmelder beantwor-
tet Bescheid, reicht

Gegenargumente ein,
uU neue Ansprüche

Erstbescheid mit
Druckschriften,

die Ansprüchen ggf.
entgegenstehen

Recherche,
Prüfung

Anmelder sendet An-
meldeunterlagen an

USPTO
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EUPAT® 

EULAW®
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Patenterteilung USA (Zeiten, Amtskosten)     
[US-Kollegenhonorar]

Anmeldung, Prüfung ab 
1040 US $ [ab 950 US-$]                      

0

Prüfbescheid 

~ 1- 2 

IDS [ab 
400 US$] 

O,25

Patenterteilung, ggf 
Formal drawings
1700 - 2200 US-$ 

[800 US$]

Erl. Prüfscheid   
[> 1000 US-$]  Reexamination jederzeit

PCT
PVÜ
WTO

* Beschwerde oder Continuationverfahren bei US-PTO (RCE Anmeldung, ggf CPA? )

2ter Prüfbe-
scheid Final*
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EULAW®

COPAT®

EUPAT® 

EULAW®

COPAT®

EUPAT® 

Amtsbescheide
Election Aufforderung zur Auswahl / Einschränkung (30 Tage, verlängerbar bis 6 Mon.)

Non-final Official Action, Erstbescheid  (3 Monate, um bis zu 6 Mon verlängerbar)

Final Official Action (endgültiger Bescheid) (3 Monate, um bis zu 6 Mon verlängerbar)
- Einreichung RCE 
- Einreichung CPA
- Beschwerde (Begründung: 2 Monate)
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EULAW®

COPAT®

EUPAT® 

EULAW®

COPAT®

EUPAT® 

Kosten eines nationalisierten US-Patents
Nationalisierungskosten nach Branche  Roland Berger 2005, 131
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EULAW®
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EULAW®

COPAT®

EUPAT® 

Grundsätze 
US-Patentrecht

Prüfungsverfahren

Anmeldeunterlagen

Patent Reform 
Act 2006

Verfahren 
nach Erteilung

Anmeldestrategie

Übersicht 
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EULAW®

COPAT®

EUPAT® 

EULAW®

COPAT®

EUPAT® 

Reissue

Reissue (Wiedererteilung eines Patents) § 251

- Korrektur von Fehlern in der Beschreibung oder in den 
Zeichnungen nach Erteilung, die das Patent  wenigstens zum 
Teil ungültig oder funktionsunfähig macht 

- Gebühr 1400 US-$
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EULAW®

COPAT®

EUPAT® 

EULAW®

COPAT®

EUPAT® 

Reissue /Reexaminationverfahren 2000 - 2004

Jahr           
(erteilte Patente)

Reissue Patente ex-parte 
reexamination

inter-partes 
reexamination

2000 (176 350) 480 (0,2 %) 296 (0,17 %) O*

2001 (184 172) 504 (0,3 %) 271 (0,15 %) 2* (0,001 %)

2002 (184 350) 466 (0,2 %) 337 (0,18 %) 6   (0,003 %)
2003 (187 147) 396 (0,2 %) 393 (0,21 %) 24 (0,013 %)

2004 (181 443) 343 (0,2 %) 458 (0,25 %) 37 (0,020 %)

* Eingeführt für nach dem 29.11.1999 angemeldete Patente
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EULAW®
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EUPAT® 

EULAW®

COPAT®

EUPAT® 

Reexaminationverfahren
Erneute Prüfung des erteilten Patent
- Antrag durch Patentinhaber / Dritten
- Grund: Neuer Stand der Technik
- seit 1987 als ex-parte Verfahren, seit 2001 auch als inter-partes Verfahren

Ex-parte Rexamination Verfahren
- Antrag des Patentinhabers oder eines Dritten
- Grund: fehlende Patentfähigkeit wenigstens eines Anspruchs     
- Gebühr: 880 US-$                                                               
- soweit relevant Aufforderung zur  Stellungnahme an Patentinhaber            
- ggf Zustellung Antwort an Dritten zur Stellungnahme
- Entscheidung und Certificate of Reexamination 

Inter-partes Reexaminationverfahren
- Verfahren wie bei ex-parte reexamination, aber Gebühr 8.800 US-$                         
- Beschwerde möglich beim Board of Appeal / Court of Appeal FC 
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EULAW®
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EUPAT® 

EULAW®

COPAT®

EUPAT® 

Grundsätze 
US-Patentrecht

Prüfungsverfahren

Anmeldeunterlagen

Patent Reform 
Act 2006

Verfahren 
nach Erteilung

Anmeldestrategie

Übersicht 
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EUPAT® 

Patent Reform Act of 2006
Rückstau von > 400.000 Patentanmeldungen beim US-PTO

Erteilungsverfahren bei durchschnittlich 2 Jahren               
im Elektronik- und Biotechbereich 4 Jahre 

Qualität der Patente wird immer schlechter

Verfahren zum Haarstyling zur Abdeckung kahler Stellen unter 
Verwendung von Eigenhaar, umfassend                             
die Aufteilung des Kopfhaars in mehrere im wesentliche gleiche 
Teile, das Legen des Haars des einen Teils über die kahle Stelle,                                            
gefolgt von dem Legen des Haars auf ein anderes Teil und sein 
Plazieren über dem ersten Teil,                                 
und schließlich Legen des Haars auf die verbleibenden Teile und 
Plazierung über die anderen Teile,                              
wodurch die kahlen Stellen komplett bedeckt werden.             
US-A 4,022,227

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Combover_patent.jpg
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Patent Reform Act of 2006
Post-Grant Review proceedings [Einspruchsverfahren]

- Innerhalb von 12 Monaten nach Erteilung / Reissue oder 

- Später, sofern Gründe bestehen, dass das Patent den Antragsteller beeinträchtigt 
(Abmahnung, Klage o.ä.)

Gründe:  fehlende Patentfähigkeit, ggf unzureichende Offenbarung              
Weiteres  regeln die auszuarbeitenden Richtlinien des US-PTO.

First to file

12 Monats-Schonfrist [Grace period] für eigene Veröffentlichung des Erfinders

Stand der Technik § 102 vgl S. 3- 5 PRA 2006

Eingabe von Dritten, die auf Stand der Technik hinweisen, erlaubt, 
Frist: 

- bis 6 Monate nach Offenlegung oder vor erstem Prüfbescheid     
– vor  dem Erteilungsbeschluss
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EULAW®
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EULAW®
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EUPAT® 

Patent Reform Act of 2006
Übergangsbestimmungen

Einspruchsverfahren Anmeldungen nach Gesetzesänderung
Continuationanmeldung Nach Erlass von Richtlinien
First to invent Patent mit Anmeldetag 1 Jahr nach Änderung 
Definition Stand der Technik Patent mit Anmeldetag 1 Jahr nach Änderung
Best mode Nach Gesetzesänderung
Eingabe von Dritten 1 Jahr nach Gesetzesänderung

Streichung des Best mode / continuation nicht mehr beabsichtigt.
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EULAW®

COPAT®

EUPAT® 

EULAW®

COPAT®

EUPAT® 

Weitere Infos / Fragen ?

www.uspto.gov

Avery/Meyer, Das US-Patent, Heymanns Köln 2002 

Chisum u.a., Principles of Patent Law, 2004 

Merges, Patent Law and Policy, Matthew Bender 2002

www.nolo.com



Ihr Seminarleiter:

Dr. Ralf Sieckmann
Cohausz Dawidowicz 
Hannig & Sozien  
Patent- und Rechts- 
anwaltskanzlei GbR

Mit Praxisbericht:

Fritz Teufel
IBM Deutschland GmbH

Von der Erfindung zum Patent –  
wertvolle Tipps und Informationen:

◆ Welche Gewerblichen Schutzrechte gibt es?

◆ In welcher Höhe entstehen Anmeldekosten?

◆ Welche Alternativen gibt es zur  
Patentanmeldung?

◆ Wie sind die Rechte an der Erfindung geregelt?

◆ Wie gestaltet sich eine Patentanmeldung  
beim DPMA, EPA und nach PCT?

◆ Was ist bei Patentanmeldungen in den USA,  
China und Japan zu beachten?

◆ Ist es möglich Software und Geschäftsmethoden 
zu schützen?

Bitte wählen Sie Ihren Termin:
  3. und   4. April 2006 in Frankfurt am Main
  4. und   5. Mai 2006 in München
22. und 23. Mai 2006 in Köln

Schritt für Schritt zu einem optimalen Patentschutz!

Crashkurs

Patentrecht

+++ Management Circle-Seminar +++

Melden Sie sich jetzt an! Telefon-Hotline: 0 61 96/47 22-700

Hoher Lernerfolg durch  

begrenzte Teilnehmerzahl!

IHR NUTZEN:

✔ Ein praxisorientierter  

Überblick an zwei Tagen!

✔ Erläuterung der Themen  

an zahlreichen Beispielen!

✔ Die begrenzte Teilnehmerzahl 

gewährt Ihnen einen hohen 

Lernerfolg!



Mit aktuellem Know-how Innovationen schützen!

     Empfang mit Kaffee und Tee,  
Ausgabe der Tagungsunterlagen ab 8.45 Uhr

 
  9.30  Herzlich Willkommen!

■ Begrüßung durch den Seminarleiter
■ Vorstellung der Seminarteilnehmer
■ Darstellung der Zielsetzung des Seminars 

und Abstimmung mit den Erwartungen  
der Teilnehmer

 
  9.45  Grundlagen des Patentrechts

■ Was sind Gewerbliche Schutzrechte?
■ Anmelden oder Geheimhalten?
■ Patent oder Gebrauchsmuster?
■ Recht an der Erfindung 
 – Erfinder
 – Anmelder
■ Kosten bei der Anmeldung und  

Weiterverfolgung von Schutzrechten
■ Möglichkeiten, Weiterentwicklungen  

nach Einreichung in Nachanmeldungen  
einzubinden

 
11.00  Kaffee- und Teepause
 
11.30  Patentanmeldung beim DPMA

■ Anmeldeerfordernisse
■ Prüfungsverfahren
■ Beschleunigtes Prüfungsverfahren
■ Einspruchsverfahren
■ Durchsetzung von Schutzrechten
■ Aktuelle und künftige Änderungen  

im Patentgesetz 
 – Biomaterialien
 – Einspruch
 – Gebühren 
 – Teilung

 
13.00  Gemeinsames Mittagessen
 

14.30  Patentanmeldung beim EPA
■ Anmeldeerfordernisse
■ Erweiterter Recherchebericht/ 

Stellungnahme zur Patentfähigkeit
■ Prüfungsverfahren
■ Erteilung
■ Nationalisierung
■ Einspruchsverfahren
■ Änderungen im Verfahren beim EPA 
■ Revisionsakte zum EPÜ

16.00  Kaffee- und Teepause
 
16.30  Internationale Patentanmeldung  

nach dem PCT
■ Anmeldeerfordernisse  

(Anspruchsformulierungen)
■ Erweiterter Recherchebericht/ 

Stellungnahme zur Patentfähigkeit
■ Veröffentlichung, ggf. Verfahren nach  

Art. 19 PCT
■ Vorläufiges Prüfungsverfahren
■ Nationalisierung/Regionalisierung in den 

Bestimmungsstaaten
■ Änderungen im PCT-Verfahren 
 – PCT AO
 – Int. Veröffentlichung
 – Elektronisches PCT-Blatt

 
18.00  Zusammenfassung des ersten Seminartages 

durch den Seminarleiter und Möglichkeit  
zur Diskussion offener Fragen

 
18.15  Ende des ersten Seminartages und  

anschließendes Get-Together

Ihr Seminarleiter:
Dr. Ralf Sieckmann, Partner, Patentanwalt, 

Cohausz Dawidowicz Hannig & Sozien Patent- und Rechtsanwaltskanzlei GbR, Düsseldorf

www.managementcircle.de/04-50327

1. Seminartag

Get-Together
Ausklang des ersten Seminartages in informeller Runde. 
Management Circle lädt Sie zu einem kommunikativen 
Umtrunk ein. Entspannen Sie sich in angenehmer Atmos-
phäre und vertiefen Sie Ihre Gespräche mit Referenten 
und Teilnehmern!



Die optimale Steuerung und Verteidigung Ihrer Patente!

  8.30  Überleitung zum zweiten Seminartag
 
  8.35  Patentanmeldung in den USA

■ Grundsätze des US-Patentrechts 
 – First to invent 
 – Anticipation 
 – Obviousness
■ Anmeldestrategien 
 – Restriction requirement 
 – Enablement
■ Anmeldeunterlagen 
 – Claims
 – Specification
 – Best mode
 – Declaration 
 – Small entity
■ Prüfungsverfahren bis zur Erteilung 
 – IDS
 – Typische Zeitverläufe
 – Continuation-Besonderheiten
■ Verfahren nach der Patenterteilung 
 – Reexamination 
 – Reissue
■ Änderungen des US-Patentgesetzes  

durch den H.R. 2795
 
10.15  Kaffee- und Teepause
 
10.45  Patentanmeldung in Japan

■ Anmeldeerfordernisse 
■ Einheitlichkeit der Anmeldung
■ Prüfungsverfahren bis zur Erteilung
■ Einspruchsverfahren
■ Alternativ: Schutz durch Gebrauchsmuster
■ Aktuelle Änderungen

 
12.00  Gemeinsames Mittagessen
 

13.30  Schutz von Software und Geschäfts-
methoden beim EPA, in den USA und  
in Japan
■ Entwicklung der Rechtssprechung beim EPA 

und BGH
■ Aktuelle Entscheidungen der  

Beschwerdekammern zum Schutz  
von „Softwareerfindungen”

■ Vergleich mit der Entscheidungspraxis  
in den USA und in Japan

■ Hinweise zum Abfassen von Beschreibungen 
und Ansprüchen in Europa, den USA und 
Japan

 
15.00  Kaffee- und Teepause
 
15.30  Patentrecht in China

■ Anmeldeerfordernisse und -strategien
■ Anmeldeunterlagen
■ Prüfungsverfahren bis zur Erteilung
■ Einspruchsverfahren
■ Registerpatent in Hong Kong
■ Aktuelle Änderungen

 
17.00  Zusammenfassung der Ergebnisse 

des Seminars durch den Seminarleiter  
und Abschlussdiskussion

 
17.15  Ende des Seminars

Ihr Seminarleiter:
Dr. Ralf Sieckmann

www.managementcircle.de/04-50327

2. Seminartag

Zu diesen und anderen Themen bieten wir auch  
firmeninterne Schulungen an. Wir beraten Sie gerne und  

erstellen ein individuelles Angebot.

 Achim Megdiche
 Tel.: 0 61 96/47 22-615
 E-Mail: megdiche@managementcircle.de

I N H O U S E  T R A I N I N G



www.managementcircle.de/04-50327

Zum Seminarinhalt

Entweder Sie schützen Ihre Innovationen – oder Sie  
verlieren einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil! 
 
Patente schützen Innovationen und somit Ihre Investitionen! 
In vielen Bereichen sind sie unverzichtbar. Grundsätzlich 
sollte es ausreichen, durch Qualität und Preis am Markt 
zu überzeugen. Das kann Ihr Mitbewerber auch! Daher 
können entscheidende Anreize am Markt insbesondere 
durch Alleinstellungsmerkmale erzielt werden. Dies ist nur 
durch eine möglichst umfassende schutzrechtliche Absiche-
rung möglich. Mit dem gesetzlich gewährten, meist zeitlich 
begrenzten Monopol kann der erwünschte Erfolg und 
Ertrag erzielt werden. Ihre Patente bergen jedoch nicht 
nur Chancen sondern auch Risiken: Auf der einen Seite 
können Sie Marktvorteile oder Lizenzgebühren erzielen –  
auf der anderen Seite ist dies nicht umsonst und birgt die 
Risiken von Verletzungen und Streitigkeiten. 

 Was Sie hier lernen
Sie verschaffen sich an nur zwei Tagen einen umfassenden 
Einblick in den komplexen Themenbereich der Patente.  
So werden Sie zu einem noch kompetenteren Gesprächs-
partner für Patentanwälte und sicherer im Umgang mit 
den Patentämtern. 
 
Im Rahmen dieses Kompakt-Seminars werden folgende 
Fragen praxisnah erörtert: 
●  Welche Möglichkeiten haben Sie Ihre Innovationen  

zu schützen? 
●  Welche Unterschiede gibt es bei den  

Schutzmöglichkeiten in den einzelnen Ländern? 
●  Welche Entscheidungspraxis gibt es bei  

Software-Patenten? 
● Was kostet der Schutz Ihrer Erfindungen? 
●  Wann ist eine Anmeldung eines Schutzrechtes  

nicht sinnvoll? 
●  Wie können bestehende Schutzrechte wirksam  

verteidigt werden?

 Ihre Vorteile auf einen Blick
● Sie machen sich mit den Neuerungen vertraut bzw. 

frischen Ihr Know-how auf! 
● Sie erhalten entsprechendes Wissen, um Ihre  

Innovationen zu schützen! 
● Wertvolle Hinweise und der Rat unserer Experten für 

die optimale Gestaltung Ihres Innovationsschutzes! 
● Ein Leitfaden für Ihre erfolgreiche Schutzrechtsanmeldung! 
● Sie erhalten Antworten auf Ihre individuellen Fragen!

 Sie haben noch Fragen? Gerne!
Rufen Sie mich bitte an oder schreiben Sie mir eine E-Mail. 
Gerne berate ich Sie persönlich und beantworte  
Ihre Fragen zur Veranstaltung.

Silvana Skall 
Konferenz Managerin 
Tel.: 0 61 96/47 22-641 
E-Mail: skall@managementcircle.de



Dr. Ralf Sieckmann
ist Chemiker, Patentanwalt, European Patent Attorney und 
Partner der Patent- und Rechtsanwaltskanzlei Cohausz  
Dawidowicz Hannig & Sozien GbR, Düsseldorf. Schwer-
punkte seiner Tätigkeit sind Markenrecht und die Betreu- 
ung chemisch-technischer Schutzrechte. Zu diesen Themen-
kreisen hat er zahlreiche Artikel veröffentlicht und Semi-
nare gehalten. Die Darstellbarkeit neuer Markenformen 
(Hörmarken, Farbmarken, Bewegungsmarken) wird seit 
2002 innerhalb der EU unter Zugrundelegung der  
SIECKMANN-Kriterien des EUGH RS C-273/00 durchge-
führt. An der FH Düsseldorf ist er lange Jahre als Lehrbe-
auftragter für gewerblichen Rechtsschutz tätig gewesen.
 

Fritz Teufel
Diplom-Physiker, Patentanwalt, ist seit 1990 Manager Intel-
lectual Property der IBM Deutschland GmbH in Stuttgart. 
Seine berufliche Laufbahn führte ihn von der Entwicklung 
von Soft- und Hardware zu verschiedenen Positionen bei 
IBM, u.a. als Assistant Counsel im IBM Intellectual Property 
Department Boca Raton, Florida.

www.managementcircle.de/04-50327

Ihr Expertenteam

  So urteilen Teilnehmer über 
  Management Circle-Veranstaltungen

● „Echte Orientierungsbeiträge, sehr lebendig  
und praxisnah!” 

● „Sehr gute Zusammenstellung der Vorträge!” 

● „Rundum kompetente Referenten!”

Bitte beachten Sie auch unsere Veranstaltung

Unsere Experten aus China live für Sie  

mit den brandaktuellsten Änderungen im Gepäck!

Marken- und Produktpiraterie  
in China

2. und 3. Mai 2006 in Frankfurt am Main

15. und 16. Mai 2006 in Stuttgart

12. und 13. Juni 2006 in Düsseldorf

Stephan Wolf  
Tel.: 0 61 96/47 22-800, Fax: 0 61 96/47 22-888,  

E-Mail: kundenservice@managementcircle.de



✆

Hier online anmelden! www.managementcircle.de/04-50327

Für Ihre Fax-Anmeldung: 0 61 96/47 22-999

■ Sie machen sich mit den Neuerungen vertraut bzw. frischen  
Ihr umfangreiches Know-how auf! 

■ Wertvolle Hinweise und der Rat unserer Experten für die  
optimale Gestaltung Ihres Innovationsschutzes!

Warum Sie diese Veranstaltung besuchen sollten

Management Circle steht für WissensWerte und ist anerkannter Bil-
dungspartner der Unternehmen. Mit kompetenten Bildungsleistungen 
garantieren wir durch unsere Erfahrung Fach- und Führungskräften 
nachhaltigen Lernerfolg. Unser Angebot: Vom praxisnahen Seminar 
bis zur richtungsweisenden Kongressmesse – von der individuellen 
Bildungsberatung bis zum innovativen Online Training  
(www.webacad.de). Mit über 40.000 Teilnehmern bei unseren 
Präsenzveranstaltungen im vergangenen Jahr gehört die Management 
Circle AG zu den Marktführern im deutschsprachigen Raum.  
Unser aktuelles und vollständiges Bildungsangebot finden Sie unter: 
www.managementcircle.de.

Über Management Circle

Crashkurs Patentrecht
Ich/Wir nehme(n) teil am:                                              ws

❏    3. und   4. April 2006 in Frankfurt am Main 04-50327

❏    4. und   5. Mai 2006 in München 05-50328

❏  22. und 23. Mai 2006 in Köln 05-50329

3. und 4. April 2006 in Frankfurt am Main
Holiday Inn Hotel Frankfurt Airport-North 
Isenburger Schneise 40, 60528 Frankfurt 
Tel.: 069/67 84-0, Fax: 069/67 84-190         Airport-Shuttle auf Anfrage 
E-Mail: reservation.hi-frankfurt-airportnorth@queensgruppe.de
4. und 5. Mai 2006 in München
ArabellaSheraton Hotel  Bogenhausen 
Arabellastraße 5, 81925 München 
Tel.: 089/92 32-0, Fax: 089/92 32-44 49 
E-Mail: muenchen.reservation@arabellasheraton.com
22. und 23. Mai 2006 in Köln
Dorint Sofitel An der Messe Köln 
Deutz-Mülheimer-Straße 22-24, 50679 Köln 
Tel.: 02 21/801 90-0, Fax: 02 21/801 90-80 
E-Mail: info.cgnmes@dorint.com 
Zimmerreservierung 
Für die Seminarteilnehmer steht im jeweiligen Tagungshotel ein be-
grenztes Zimmerkontingent zum Vorzugspreis zur Verfügung. Nehmen 
Sie die Reservierung bitte rechtzeitig selbst direkt im Hotel unter 
Berufung auf Management Circle vor. Die Anfahrtsskizze erhalten Sie 
zusammen mit der Anmeldebestätigung.

Termine und Veranstaltungsorte
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Bitte rufen Sie mich an, ich interessiere mich für 

❒ Inhouse Trainings
❒ Online Trainings
❒ Ausstellungs- und Sponsoringmöglichkeiten

– 10 %

NAME/VORNAME

POSITION/ABTEILUNG

NAME/VORNAME

POSITION/ABTEILUNG

NAME/VORNAME

POSITION/ABTEILUNG
MITARBEITER:   ❍ BIS 100  ❍ 100 –200  ❍ 200 –500  ❍ 500 –1000  ❍ ÜBER 1000

FIRMENNAME

STRASSE/POSTFACH

PLZ/ORT

TELEFON/FAX

Warum Ihre E-Mail-Adresse wichtig ist!
Sie erhalten so schnellstmöglich eine Bestätigung Ihrer Anmeldung, 
damit Sie den Termin fest einplanen können. 

E-MAIL
(MIT NENNUNG MEINER E-MAIL-ADRESSE ERKLÄRE ICH MICH EINVERSTANDEN, ÜBER DIESES  

MEDIUM INFORMATIONEN DER MANAGEMENT CIRCLE GRUPPE ZU ERHALTEN.)

DATUM UNTERSCHRIFT

ANSPRECHPARTNER/IN IM SEKRETARIAT:

ANMELDEBESTÄTIGUNG BITTE AN: ABTEILUNG

RECHNUNG BITTE AN: ABTEILUNG

1

2

3

Dieses Kompakt-Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus 
den Bereichen Forschung & Entwicklung, Produktentwicklung und 
-planung und dem Innovationsmanagement und der Patent-/Lizenzen-/ 
Marken- und Rechtsabteilung. Außerdem sind all diejenigen ange-
sprochen, die sich einen Überblick und ein Update über die aktuellen  
und kritischen Fragen des Patentrechts verschaffen möchten. Aus-
drücklich wenden wir uns an Geschäftsführer, die ihr Fachwissen 
ausbauen und somit für Juristen und Behörden noch kompetentere 
Gesprächspartner sein möchten. 

Wen Sie auf dieser Veranstaltung treffen

So melden Sie sich an

Bitte einfach die Anmeldung ausfüllen und möglichst bald zurücksen-
den oder per Fax, Telefon oder E-Mail anmelden. Sie erhalten eine 
Bestätigung, sofern noch Plätze frei sind – andernfalls informieren wir 
Sie sofort. Die Anmeldungen werden nach Reihenfolge der Eingänge 
berücksichtigt.

   Ihre Service-Hotlines
Anmeldung: Manuela Rother 

Telefon:  0 61 96/47 22-700 oder  
 0 61 96/47 22-0 (Telefonzentrale) 
Fax:  0 61 96/47 22-999

 Per Post:  Management Circle AG 
 Postfach 56 29, 65731 Eschborn/Ts. 
 Hauptstraße 129, 65760 Eschborn/Ts. 
E-Mail:  anmeldung@managementcircle.de

Kundenservice: Anita Heß 
Telefon:  0 61 96/47 22-800 (Fax: -888) 
E-Mail:  kundenservice@managementcircle.de

Adressänderung: Stella Avramidou 
Telefon:  0 61 96/47 22-582 (Fax: -562) 
E-Mail:  marketingservice@managementcircle.de

Datenschutz-Hinweis: Sie können bei uns der Verwendung Ihrer Daten widersprechen, wenn Sie in 
Zukunft keine Prospekte mehr erhalten möchten. (§28 VI BDSG)

Die Teilnahmegebühr für das zweitägige Seminar beträgt inkl. Mittag-
essen, Erfrischungsgetränken, Get-Together und der Dokumentation  
€ 1.595,-. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmel-
debestätigung und eine Rechnung. Sollten mehr als zwei Vertreter 
desselben Unternehmens an der Veranstaltung teilnehmen, bieten wir 
ab dem dritten Teilnehmer 10% Preisnachlass. Bis zu zwei Wochen 
vor Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren. Danach 
oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte 
Tagungsgebühr. Die Stornierung bedarf der Schriftform. Selbstver-
ständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich. 
Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. A
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Ihr Seminarleiter:

Dr. Ralf Sieckmann
Cohausz Dawidowicz 
Hannig & Sozien  
Patent- und Rechts- 
anwaltskanzlei GbR

Ihr Referent:

Fritz Teufel
 ehem. IBM Deutschland GmbH

Von der Erfindung zum Patent –  
wertvolle Tipps und Informationen:

◆ Welche Gewerblichen Schutzrechte gibt es?

◆ In welcher Höhe entstehen Anmeldekosten?

◆ Welche Alternativen gibt es zur  
Patentanmeldung?

◆ Wie sind die Rechte an der Erfindung geregelt?

◆ Wie gestaltet sich eine Patentanmeldung  
beim DPMA, EPA und nach PCT?

◆ Was ist bei Patentanmeldungen in den USA,  
China und Japan zu beachten?

◆ Ist es möglich Software und Geschäftsmethoden 
zu schützen?

Ihr Termin:
21. und 22. September 2006  
in Frankfurt am Main

Schritt für Schritt zu einem optimalen Patentschutz!

Crashkurs

Patentrecht

+++ Management Circle-Seminar +++

Melden Sie sich jetzt an! Telefon-Hotline: 0 61 96/47 22-700

Hoher Lernerfolg durch  

begrenzte Teilnehmerzahl!

IHR NUTZEN:

✔ Ein praxisorientierter  

Überblick an zwei Tagen!

✔ Erläuterung der Themen  

an zahlreichen Beispielen!

✔ Die begrenzte Teilnehmerzahl 

gewährt Ihnen einen hohen 

Lernerfolg!



Mit aktuellem Know-how Innovationen schützen!

     Empfang mit Kaffee und Tee,  
Ausgabe der Tagungsunterlagen ab 8.45 Uhr

 

  9.30  Herzlich Willkommen!
■ Begrüßung durch den Seminarleiter
■ Vorstellung der Seminarteilnehmer
■ Darstellung der Zielsetzung des Seminars 

und Abstimmung mit den Erwartungen  
der Teilnehmer

 

  9.45  Grundlagen des Patentrechts
■ Was sind Gewerbliche Schutzrechte?
■ Anmelden oder Geheimhalten?
■ Patent oder Gebrauchsmuster?
■ Recht an der Erfindung 
 – Erfinder
 – Anmelder
■ Kosten bei der Anmeldung und  

Weiterverfolgung von Schutzrechten
■ Möglichkeiten, Weiterentwicklungen  

nach Einreichung in Nachanmeldungen  
einzubinden

 
11.00  Kaffee- und Teepause
 

11.30  Patentanmeldung beim DPMA
■ Anmeldeerfordernisse
■ Prüfungsverfahren
■ Beschleunigtes Prüfungsverfahren
■ Einspruchsverfahren
■ Durchsetzung von Schutzrechten
■ Aktuelle und künftige Änderungen  

im Patentgesetz 
 – Biomaterialien
 – Einspruch
 – Gebühren 
 – Teilung

 
13.00  Gemeinsames Mittagessen

14.30  Patentanmeldung beim EPA
■ Anmeldeerfordernisse
■ Erweiterter Recherchebericht/ 

Stellungnahme zur Patentfähigkeit
■ Prüfungsverfahren
■ Erteilung
■ Nationalisierung
■ Einspruchsverfahren
■ Änderungen im Verfahren beim EPA 
■ Revisionsakte zum EPÜ

16.00  Kaffee- und Teepause
 
16.30  Internationale Patentanmeldung  

nach dem PCT
■ Anmeldeerfordernisse  

(Anspruchsformulierungen)
■ Erweiterter Recherchebericht/ 

Stellungnahme zur Patentfähigkeit
■ Veröffentlichung, ggf. Verfahren nach  

Art. 19 PCT
■ Vorläufiges Prüfungsverfahren
■ Nationalisierung/Regionalisierung in den 

Bestimmungsstaaten
■ Änderungen im PCT-Verfahren 
 – PCT AO
 – Int. Veröffentlichung
 – Elektronisches PCT-Blatt

 
18.00  Zusammenfassung des ersten Seminartages 

durch den Seminarleiter und Möglichkeit  
zur Diskussion offener Fragen

 
18.15  Ende des ersten Seminartages und  

anschließendes Get-Together

Ihr Seminarleiter:
Dr. Ralf Sieckmann, Partner, Patentanwalt, 

Cohausz Dawidowicz Hannig & Sozien Patent- und Rechtsanwaltskanzlei GbR, Düsseldorf

www.managementcircle.de/09-51757

1. Seminartag

Get-Together
Ausklang des ersten Seminartages in informeller Runde. 
Management Circle lädt Sie zu einem kommunikativen 
Umtrunk ein. Entspannen Sie sich in angenehmer Atmos-
phäre und vertiefen Sie Ihre Gespräche mit Referenten 
und Teilnehmern!



Die optimale Steuerung und Verteidigung Ihrer Patente!

  8.30  Überleitung zum zweiten Seminartag
 

  8.35  Patentanmeldung in den USA
■ Grundsätze des US-Patentrechts 
 – First to invent 
 – Anticipation 
 – Obviousness
■ Anmeldestrategien 
 – Restriction requirement 
 – Enablement
■ Anmeldeunterlagen 
 – Claims
 – Specification
 – Best mode
 – Declaration 
 – Small entity
■ Prüfungsverfahren bis zur Erteilung 
 – IDS
 – Typische Zeitverläufe
 – Continuation-Besonderheiten
■ Verfahren nach der Patenterteilung 
 – Reexamination 
 – Reissue
■ Änderungen des US-Patentgesetzes  

durch den H.R. 2795
 
10.15  Kaffee- und Teepause
 

10.45  Patentanmeldung in Japan
■ Anmeldeerfordernisse 
■ Einheitlichkeit der Anmeldung
■ Prüfungsverfahren bis zur Erteilung
■ Einspruchsverfahren
■ Alternativ: Schutz durch Gebrauchs- 

muster
■ Aktuelle Änderungen

 
12.00  Gemeinsames Mittagessen

13.30  Schutz von Software und Geschäfts-
methoden beim EPA, in den USA und  
in Japan
■ Entwicklung der Rechtssprechung  

beim EPA und BGH
■ Aktuelle Entscheidungen der  

Beschwerdekammern zum Schutz  
von „Softwareerfindungen”

■ Vergleich mit der Entscheidungspraxis  
in den USA und in Japan

■ Hinweise zum Abfassen von Beschreibungen 
und Ansprüchen in Europa, den USA und 
Japan

Fritz Teufel
Patentanwalt, 
ehem. Manager Intellectual Property,
IBM Deutschland GmbH, Stuttgart

 
15.00  Kaffee- und Teepause
 
15.30  Patentrecht in China

■ Anmeldeerfordernisse und -strategien
■ Anmeldeunterlagen
■ Prüfungsverfahren bis zur Erteilung
■ Einspruchsverfahren
■ Registerpatent in Hong Kong
■ Aktuelle Änderungen

 
17.00  Zusammenfassung der Ergebnisse 

des Seminars durch den Seminarleiter  
und Abschlussdiskussion

 
17.15  Ende des Seminars

Ihr Seminarleiter:
Dr. Ralf Sieckmann

www.managementcircle.de/09-51757

2. Seminartag

Zu diesen und anderen Themen bieten wir auch  
firmeninterne Schulungen an. Wir beraten Sie gerne und  

erstellen ein individuelles Angebot.

 Dirk Gollnick
 Tel.: 0 61 96/47 22-646
 E-Mail: gollnick@managementcircle.de

I N H O U S E  T R A I N I N G



www.managementcircle.de/09-51757

Zum Seminarinhalt

Patente schützen Innovationen und somit Ihre Investitionen! 
In vielen Bereichen sind sie unverzichtbar. Grundsätzlich 
sollte es ausreichen, durch Qualität und Preis am Markt 
zu überzeugen. Das kann Ihr Mitbewerber auch! Daher 
können entscheidende Anreize am Markt insbesondere 
durch Alleinstellungsmerkmale erzielt werden. Dies ist nur 
durch eine möglichst umfassende schutzrechtliche Absiche-
rung möglich. Mit dem gesetzlich gewährten, meist zeitlich 
begrenzten Monopol kann der erwünschte Erfolg und 
Ertrag erzielt werden. Ihre Patente bergen jedoch nicht 
nur Chancen sondern auch Risiken: Auf der einen Seite 
können Sie Marktvorteile oder Lizenzgebühren erzielen –  
auf der anderen Seite ist dies nicht umsonst und birgt die 
Risiken von Verletzungen und Streitigkeiten. 

 Was Sie hier lernen

Sie verschaffen sich an nur zwei Tagen einen umfassenden 
Einblick in den komplexen Themenbereich der Patente.  
So werden Sie zu einem noch kompetenteren Gesprächs-
partner für Patentanwälte und sicherer im Umgang mit 
den Patentämtern. 
 
Im Rahmen dieses Kompakt-Seminars werden folgende 
Fragen praxisnah erörtert: 
●  Welche Möglichkeiten haben Sie Ihre Innovationen  

zu schützen? 
●  Welche Unterschiede gibt es bei den  

Schutzmöglichkeiten in den einzelnen Ländern? 
●  Welche Entscheidungspraxis gibt es bei  

Software-Patenten? 
● Was kostet der Schutz Ihrer Erfindungen? 
●  Wann ist eine Anmeldung eines Schutzrechtes  

nicht sinnvoll? 
●  Wie können bestehende Schutzrechte wirksam  

verteidigt werden?

 Ihre Vorteile auf einen Blick
● Sie machen sich mit den Neuerungen vertraut bzw. 

frischen Ihr Know-how auf! 
● Sie erhalten entsprechendes Wissen, um Ihre  

Innovationen zu schützen! 
● Wertvolle Hinweise und der Rat unserer Experten für 

die optimale Gestaltung Ihres Innovationsschutzes! 
● Ein Leitfaden für Ihre erfolgreiche Schutzrechtsanmeldung! 
● Sie erhalten Antworten auf Ihre individuellen Fragen!

 Sie haben noch Fragen? Gerne!

Rufen Sie mich bitte an oder schreiben Sie mir eine E-Mail. 
Gerne berate ich Sie persönlich und beantworte  
Ihre Fragen zur Veranstaltung.

Silvana Skall 
Konferenz Managerin 
Tel.: 0 61 96/47 22-641 
E-Mail: skall@managementcircle.de



Dr. Ralf Sieckmann
ist Chemiker, Patentanwalt, European Patent Attorney und 
Partner der Patent- und Rechtsanwaltskanzlei Cohausz  
Dawidowicz Hannig & Sozien  Patent- und Rechtsanwalts-
kanzlei GbR, Düsseldorf. Schwerpunkte seiner Tätigkeit 
sind Markenrecht und die Betreuung chemisch-technischer 
Schutzrechte. Zu diesen Themenkreisen hat er zahlreiche 
Artikel veröffentlicht und Seminare gehalten. Die Darstell-
barkeit neuer Markenformen (Hörmarken, Farbmarken, 
Bewegungsmarken) wird seit 2002 innerhalb der EU unter 
Zugrundelegung der SIECKMANN-Kriterien des EUGH RS 
C-273/00 durchgeführt. An der FH Düsseldorf ist er lange 
Jahre als Lehrbeauftragter für gewerblichen Rechtsschutz 
tätig gewesen.
 

Fritz Teufel
Diplom-Physiker, Patentanwalt, war von 1990 bis 2005 
Manager Intellectual Property der IBM Deutschland GmbH 
in Stuttgart. Seine berufliche Laufbahn führte ihn von der 
Entwicklung von Soft- und Hardware zu verschiedenen 
Positionen bei IBM, u.a. als Assistant Counsel im IBM  
Intellectual Property Department Boca Raton, Florida.

www.managementcircle.de/09-51757

Ihr Expertenteam

 So urteilt ein ehemaliger Teilnehmer 

„Sehr umfassend, detailliert und informativ!“

Dr. M. Ramm, 

Leibniz-Institut für Naturstoff-Forschung  
und Infektionsbiologe e.V. 

Bitte beachten Sie auch unsere Veranstaltung

9. Jahrestagung für Patentfachleute

Patente 2007

5. und 6. Februar 2007 in München

Stephan Wolf  
Tel.: 0 61 96/47 22-800, Fax: 0 61 96/47 22-888,  

E-Mail: kundenservice@managementcircle.de



Hier online anmelden! www.managementcircle.de/09-51757

Für Ihre Fax-Anmeldung: 0 61 96/47 22-999

■ Sie machen sich mit den Neuerungen vertraut bzw. frischen  
Ihr umfangreiches Know-how auf! 

■ Sie erhalten entsprechendes Wissen, um Ihre Patente zu steuern! 
■ Wertvolle Hinweise und der Rat unserer Experten für die  

optimale Gestaltung Ihres Innovationsschutzes!

Warum Sie diese Veranstaltung besuchen sollten

Über Management Circle

Patentrecht kompakt
Ich/Wir nehme(n) teil am: 09-51757 ws

❏ 21. und 22. September 2006 in Frankfurt am Main 

21. und 22. September 2006 in Frankfurt am Main
Dorint Sofitel Savigny  Frankfurt 
Savignystraße 14-16, 60325 Frankfurt am Main 
Tel.: 069/75 33-0, Fax: 069/75 33-175 
E-Mail: h1305@accor-hotels.com 

Zimmerreservierung 
Für die Seminarteilnehmer steht im Tagungshotel ein begrenztes 
Zimmerkontingent zum Vorzugspreis zur Verfügung. Nehmen Sie die 
Reservierung bitte rechtzeitig selbst direkt im Hotel unter Berufung auf 
Management Circle vor. Die Anfahrtsskizze erhalten Sie zusammen 
mit der Anmeldebestätigung.

Termin und Veranstaltungsort
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Bitte rufen Sie mich an, ich interessiere mich für 

❒ Inhouse Trainings
❒ E-Learning
❒ Ausstellungs- und Sponsoringmöglichkeiten

– 10 %

NAME/VORNAME

POSITION/ABTEILUNG

NAME/VORNAME

POSITION/ABTEILUNG

NAME/VORNAME

POSITION/ABTEILUNG
MITARBEITER:   ❍ BIS 100  ❍ 100 –200  ❍ 200 –500  ❍ 500 –1000  ❍ ÜBER 1000

FIRMENNAME

STRASSE/POSTFACH

PLZ/ORT

TELEFON/FAX

Warum Ihre E-Mail-Adresse wichtig ist!
Sie erhalten so schnellstmöglich eine Bestätigung Ihrer Anmeldung, 
damit Sie den Termin fest einplanen können. 

E-MAIL
(MIT NENNUNG MEINER E-MAIL-ADRESSE ERKLÄRE ICH MICH EINVERSTANDEN, ÜBER DIESES  

MEDIUM INFORMATIONEN DER MANAGEMENT CIRCLE GRUPPE ZU ERHALTEN.)

DATUM UNTERSCHRIFT

ANSPRECHPARTNER/IN IM SEKRETARIAT:

ANMELDEBESTÄTIGUNG BITTE AN: ABTEILUNG

RECHNUNG BITTE AN: ABTEILUNG

1

2

3

Dieses Kompakt-Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte  
aus den Bereichen Forschung & Entwicklung, Produktentwicklung  
und -planung und dem Innovationsmanagement und der Patent-/ 
Lizenzen-/Marken- und Rechtsabteilung. Außerdem sind all die- 
jenigen angesprochen, die sich einen Überblick und ein Update 
über die aktuellen und kritischen Fragen des Patentrechts verschaffen 
möchten. Ausdrücklich wenden wir uns an Geschäftsführer,  
die ihr Fachwissen ausbauen und somit für Juristen und Behörden 
noch kompetentere Gesprächspartner sein möchten. Das Seminar  
ist insbesondere für Nichtjuristen und auch für Nachwuchskräfte  
und Quereinsteiger geeignet. 

Wen Sie auf dieser Veranstaltung treffen

✆

So melden Sie sich an
Bitte einfach die Anmeldung ausfüllen und möglichst bald zurücksen-
den oder per Fax, Telefon oder E-Mail anmelden. Sie erhalten eine 
Bestätigung, sofern noch Plätze frei sind – andernfalls informieren wir 
Sie sofort. Die Anmeldungen werden nach Reihenfolge der Eingänge 
berücksichtigt.

   Ihre Service-Hotlines
Anmeldung: Manuela Rother 

Telefon:  0 61 96/47 22-700 oder  
 0 61 96/47 22-0 (Telefonzentrale) 
Fax:  0 61 96/47 22-999

 Per Post:  Management Circle AG 
 Postfach 56 29, 65731 Eschborn/Ts. 
 Hauptstraße 129, 65760 Eschborn/Ts. 
E-Mail:  anmeldung@managementcircle.de

Kundenservice: Anita Heß 
Telefon:  0 61 96/47 22-800 (Fax: -888) 
E-Mail:  kundenservice@managementcircle.de

Adressänderung: Stella Avramidou 
Telefon:  0 61 96/47 22-500 (Fax: -562) 
E-Mail:  marketingservice@managementcircle.de

Datenschutz-Hinweis: Sie können bei uns der Verwendung Ihrer Daten widersprechen, wenn Sie in 
Zukunft keine Prospekte mehr erhalten möchten. (§28 VI BDSG)

Die Teilnahmegebühr für das zweitägige Seminar beträgt inkl. Mittag-
essen, Erfrischungsgetränken, Get-Together und der Dokumentation  
€ 1.595,–. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmelde- 
bestätigung und eine Rechnung. Sollten mehr als zwei Vertreter 
desselben Unternehmens an der Veranstaltung teilnehmen, bieten wir 
ab dem dritten Teilnehmer 10% Preisnachlass. Bis zu zwei Wochen 
vor Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren. Danach 
oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte 
Tagungsgebühr. Die Stornierung bedarf der Schriftform. Selbstver-
ständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich. 
Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Management Circle steht für WissensWerte und ist anerkannter  
Bildungspartner der Unternehmen.  
Mit kompetenten Bildungsleistungen garantieren wir durch unsere 
Erfahrung Fach- und Führungskräften nachhaltigen Lernerfolg.  
Vom praxisnahen Seminar bis zur richtungsweisenden Kongress- 
messe – vom individuell konzipierten Inhouse Training,  
praxisorientierten schriftlichen Management-Lehrgang bis zum  
innovativen E-Learning erhalten Sie alles aus einer Hand.  
Mit über 40.000 Teilnehmern bei unseren Präsenzveranstaltungen im 
vergangenen Jahr gehört die Management Circle AG zu den Markt- 
führern im deutschsprachigen Raum. Unser aktuelles und vollständiges  
Bildungsangebot finden Sie unter: www.managementcircle.de. KP
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